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Verordnung zu dem Abkommen vom 28. September 2013 zwischen 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Liga der 
Arabischen Staaten zur Änderung des Abkommens vom 13. Novem-
ber 2003 über den Sitz des Büros der Liga der Arabischen Staaten in 
Berlin
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Mit der Verordnung soll das in New York am 28. September 2013 unterzeichnete 
Abkommen (Änderungsabkommen) zwischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Liga der Arabischen Staaten zur Änderung des Abkommens 
vom 13. November 2003 (Sitzabkommen) über den Sitz des Büros der Liga der 
Arabischen Staaten (Liga) in Berlin in Kraft gesetzt werden.

Das Änderungsabkommen zum Sitzabkommen und die damit einhergehende 
Aufwertung der bilateralen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Liga soll der gewachsenen Bedeutung der Liga als verantwortlicher 
Regionalakteur Rechnung tragen und zu einem weiteren Ausbau der Zusammen-
arbeit zwischen der Bundesregierung und der Liga beitragen.

Es ist vorgesehen, dass das Büro der Liga zur Mission aufgewertet wird. Ihrem Per-
sonal sollen erweiterte Vorrechte und Privilegien eingeräumt werden, wobei steuer-
liche Privilegien ausgenommen sein sollen.

Der federführende Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten empfiehlt dem 
Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zu-
zustimmen.
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